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der parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 
BURGSTALLER, HEINZINGER, SCHINDLBACHER und Kollegen 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales betreffend 
Hauptwerkstätte der ÖBB in Knittelfeld 

Nr. 3903/J 

Die anfragenden Abgeordneten stellen an mich folgende Frugen: 

1. Warum ist es nicQt möglich, den ÖBB-Bediensteten eine ver

stärkte Mitbestimmung bei der Wahl der Arbeitszeit in einem 

Einschichtbetrieb zu gewährleisten? 

2. Wurden der Schichtbetrieb bzw. die Arbeitszeiten mit den 

zuständigen Personal vertretern vereinbart? 

3. Warum wird bei einem Zweischichtbetrieb eine Arbeitszeit 

gewählt - z.B. Schichtbeginn 4 Uhr früh -, die einem 

Pendler die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel unmöglich 

macht? 

4. Wann wurde die letzte Überprüfung durch das Arbeitsinspek

torat vorgenommen und mit welchem Ergebnis? 

5. Welche gesundheitliche Belastungen entstehen für die ÖBB

Bediensteten durch nichtinstallierte Lüftungsabsauge- und 

sonstige Umlufteinrichtungen? 
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6. Wie ist es möglich, daß im Betrieb noch mit Asbest ge

arbeitet wird, die Arbeitnehmer dabei lediglich mit Mund

schutz ausgestattet sind und dies, obwohl ein Arbeiten 

mit Asbest seit langem aus arbeitsmedizinischen Gründen 

verboten ist? 

7. Wie werden Sie in Hinkunft die verstärkte Mitbestimmung 

bei der Wahl der Arbeitszeit der ÖBB-Bediensteten der 

Hauptwerkstätte Knittelfeld sichern? 

In Beantwortung der Anfrage beehre ich mich mitzuteilen: 

Die Betriebe der Österreichischen BundeSbahnen, somit auch die 

Hauptwerkstätte der ÖBB in Knittelfeld, sind vom Wirkungsbe

reich der Arbeitsinspektion ausgenommen (§ 1 Abs. 2 Z 3 des 

Arbeitsinspektionsgesetzes 1974 bzw. § 1 Abs. 2 des Bundes

bedienstetenschutzgesetzes). 

Die Überprüfung der einschlägigen Arbeitnehmerschutzvorschrif

ten in diesem Bereich wird durch die Verkehrs-Arbeitsinspektion 

wahrgenommen. 

Weiters fallen die Bediensteten der Österreichischen Bundes

bahnen nicht unter den Geltungsbereich des Arbeitsverfassungs

gesetzes (§ 1 Abs. 2 Z 3 und § 33 Abs. 1 Z 3 ArbVG). Es kommen 

daher insbesondere die im Arbeitsverfassungsgesetz verankerten 

Mitwirkungsrechte bezüglich der Arbeitszeitgestaltung nicht zur 

Anwendung. Die für die Rechte und Pflichten der Bediensteten 

der ÖBB maßgebliche Dienstordnung fällt nicht in die Zuständig

keit meines Ressorts. 

Der Bundesminister: 
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